
Einleitung: Differenzierte Wahlentscheidungen in einer sich
ausdifferenzierenden Parteienlandschaft

Björn Benken

Was sind Wähler/innen ohne Stimme? Ein Nichts! Was ist demokratische
Macht, die sich nicht auf echte Wähler-Mehrheiten stützen kann? Hochgra‐
dig bedenklich.

1. Das Problem

In einem System der idealen Verhältniswahl wird ausnahmslos jede Stimme
bei der Zuteilung der Parlamentssitze berücksichtigt, während bei einer
idealen Mehrheitswahl die Gewählten sich auf eine absolute Mehrheit
der Stimmen berufen können. In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepu‐
blik Deutschland gab es von beiden Idealen nur geringe Abweichungen.
Dies war auf eine starke Parteienkonzentration zurückzuführen, die Mit‐
te der 1970er Jahre ihren Höhepunkt erreichte. Es gab im ganzen Land
lediglich drei Parteien von Bedeutung, von denen wiederum nur zwei
in der Lage waren, zu wechselnden Anteilen Direktmandate zu gewin‐
nen. Doch mit dem rasanten Aufstieg der GRÜNEN, dem Auftauchen
der PDS im Zuge der Wiedervereinigung und mit dem zunehmenden
Erfolg kleiner Protestparteien begann sich die Parteienlandschaft nach
und nach auszudifferenzieren. Die in die Jahre gekommenen Volksparteien
CDU/CSU und SPD verloren in ihren traditionellen Milieus immer mehr
Stammwähler/innen; und auch wenn beide Parteien noch bis weit in die
2010er Jahre hinein bei sämtlichen Bundestags- und Landtagswahlen Platz 1
unter sich aufteilten, schwand ihr Rückhalt in der Wählerschaft stetig.
In der Folge begann das Ideal einer möglichst proportionalen Repräsenta‐
tion der Wählermeinungen immer mehr zu bröckeln, ebenso das Ideal
einer möglichst starken demokratischen Legitimation der Gewählten. Zwei
Zahlen können diese Entwicklungen besonders eindrucksvoll illustrieren:
22,3 Prozent und 81,4 Prozent.

Der erstgenannte Wert beschreibt den Anteil jener Stimmen, die bei der
saarländischen Landtagswahl am 27. März 2022 an der 5 %-Sperrklausel
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hängengeblieben sind und deshalb bei der Zusammensetzung des Landta‐
ges nicht berücksichtigt werden konnten. Zwar gab es in der Vergangenheit
schon mehrfach Wahlen, bei denen die unberücksichtigten Stimmen mehr
als 15 Prozent aller gültig abgegebenen Stimmen ausmachten (so betrug ihr
Anteil z. B. 15,7 Prozent bei der Bundestagswahl 2013 und 19,2 Prozent bei
der Hamburger Bürgerschaftswahl 1997), doch der im Saarland zustande
gekommene Wert schlägt alle bisherigen Rekorde. Auch wenn wir es hier
momentan „nur“ mit einem imposanten statistischen Ausreißer zu tun
haben, so sollte einen dies nicht in Sicherheit wiegen – denn unter der
Spitze des Eisbergs verbirgt sich ein besorgniserregender Trend.

Führt man für die im Zeitraum 1970 bis 2022 in Deutschland auf Bun‐
des- und Länderebene stattgefundenen Wahlen eine lineare Regression
nach der Methode der kleinsten Quadrate durch, erhält man (mit einem
Bestimmtheitsmaß der Korrelation von R2=0,28) das Ergebnis, dass sich
der Anteil der unberücksichtigten Stimmen jedes Jahr im statistischen
Durchschnitt um rund 0,15 Prozentpunkte erhöht hat – nämlich von
3,0 Prozent im Jahr 1970 auf 10,6 Prozent im Jahr 2022.1 Die graphische
Darstellung in Abb. 1 macht deutlich, dass ein Ende dieses Trends bisher
nicht abzusehen ist. Es wird also auch in Zukunft tendenziell immer höhere
Werte für die an Sperrklauseln scheiternden Stimmen geben.

Auch andere Parameter zeigen in die gleiche Richtung: Während im Jahr
1972 die jeweils erfolgreichste Partei bei einer Bundestags- oder Landtags‐
wahl mit einem statistischen Erwartungswert von 51,8 Prozent die Wahl
gewonnen hat, kam die erfolgreichste Partei des Jahres 2022 nur noch auf
einen prognostizierten Wert von 32,6 Prozent. Betrachtet man die kumu‐
lierten Stimmenanteile der jeweils drei erfolgreichsten Parteien im genann‐
ten Zeitraum, so ist dieser Wert statistisch gesehen von 98,5 Prozent auf
71,0 Prozent zurückgegangen. Die Zahl der in die Parlamente einziehenden
Parteien wiederum stieg im gleichen Zeitraum von durchschnittlich 2,7 auf
5,3 Parteien (wohlgemerkt bei einer nicht veränderten Höhe der Sperrklau‐
sel).2

1 Vgl. Björn Benken: „Unberücksichtigte Stimmen in Deutschland – Entwicklung seit
1970“, online unter https://www.wahlreform.de/unberuecksichtigt.pdf, Seite 6 f.

2 Vgl. Björn Benken: „Unberücksichtigte Stimmen…“, a. a.O., Seite 6.
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Anteil unberücksichtigter Stimmen bei Bundes- und Landtagswahlen in
Deutschland 1970–2022

Die zweite eingangs genannte Zahl (81,4 %) steht in Beziehung zu einem
Erststimmen-Ergebnis der Bundestagswahl 2021. Auch im Bereich der
Verteilung der Stimmen in den Wahlkreisen hat es im Laufe der Jahre
dramatische Veränderungen gegeben. Bei der Bundestagswahl 2021 gab es
mit Johann Saathoff (SPD) nur noch einen einzigen Bewerber, der sein
Mandat im Wahlkreis Aurich – Emden mit einer absoluten Mehrheit an
Stimmen gewinnen konnte. Hingegen benötigten mehr als die Hälfte aller
Bewerber/innen weniger als ein Drittel der Stimmen, um gewählt zu sein.3
Dem CDU-Bewerber Lars Rohwer im Wahlkreis Dresden II – Bautzen II
genügten dafür sogar magere 18,6 Prozent, was im Umkehrschluss bedeu‐
tet, dass eben 81,4 Prozent aller Wähler/innen dieses Wahlkreises ganz
andere Kandidatinnen und Kandidaten gewählt hatten; ihren Stimmen
blieb ein Erfolgswert versagt. Für eine angebliche „Mehrheitswahl“4 ist dies
ein erschreckend hoher Wert.

Abb. 1:

3 Quelle: https://bundeswahlleiter.de/dam/jcr/ed6a2fed-42ac-4c35-87c6-dfb056e85818/
btw21_arbtab3.pdf

4 Die teils sehr heftigen Reaktionen auf die Wahlrechtsnovelle 2023, die dem Narrativ
folgten, legitimen Wahlkreisgewinnern würde das ihnen zustehende Mandat verwei‐
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2. Die Lösung

Dabei wäre es ein Leichtes, ein Wahlsystem einzuführen, bei dem alle
Wahlkreise automatisch mit einer absoluten Mehrheit gewonnen werden.5
Diese Aufgabe ließe sich mit Hilfe von Stichwahlen lösen, wie sie in
Deutschland bei Direktwahlen (z. B. für Bürgermeister- und Landratspos‐
ten) üblich sind und wie sie in anderen Ländern auch bei der Wahl von
Staatspräsidenten etc. zum Einsatz kommen. Traditionell findet zwei oder
drei Wochen später ein erneuter Wahlgang zwischen den beiden Erstplat‐
zierten des ersten Wahlgangs statt.

Falls man sich den Aufwand eines separaten Wahlgangs sparen möchte,
könnte man die Stichwahl auch zeitgleich mit der Hauptwahl stattfinden
lassen. Bei einer solchen „Integrierten Stichwahl“ wird mit einer einzigen
Stimmabgabe sowohl das Votum für die Hauptwahl abgegeben wie auch
die Wahlentscheidung für den Fall einer Stichwahl. Dabei kennzeichnen
die Wähler/innen so viele Bewerber/innen wie gewünscht in der Rangfolge
ihrer Präferenzen. Zeigt sich bei der Auswertung der Erstpräferenzen, dass
keine/r der Bewerber/innen die absolute Mehrheit erreicht hat, werden
nach und nach die Bewerber/innen mit dem jeweils schwächsten Ergebnis
aus dem Rennen genommen und ihre Stimmen an diejenigen übertragen,
die auf dem Stimmzettel als nachfolgende Präferenzen aufgeführt sind.
Dieses Procedere mehrfach aufeinanderfolgender Stichwahlen wird fortge‐

gert, zeigten, wie stark – um mit Jelena von Achenbach zu sprechen – die Gesellschaft
in das Verständnis der Mehrheitswahl als relative Mehrheitswahl „reinsozialisiert“ wor‐
den ist (vgl.: Kurzprotokoll der 6. Sitzung der Kommission zur Reform des Wahlrechts
und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit am 2. Juni 2022, S. 6, https://bundestag.
de/resource/blob/920598/3118ff833f28dbdc098f24e7268ca8fe/Protokoll-der-6-Sitzung
-data.pdf (abgerufen am 11. Mai 2023).

5 Für eine solche Lösung sprach sich auch die von der CDU/CSU in die Wahlrechts‐
kommission berufene Stefanie Schmahl aus. Ihr erscheint es laut Sitzungsprotokoll
„nicht angemessen, bei einer relativen Mehrheitswahl in den Wahlkreisen zu bleiben.
Insbesondere ein Wahlkreis, der nur mit 20 Prozent gewonnen würde, entspräche doch
auch nicht dem wirklichen Wählervotum, denn immerhin hätten dann 80 Prozent
offensichtlich denjenigen oder diejenige nicht gewählt. Auch tendiere sie dazu, dass
Wahlkreise tatsächlich mit der absoluten Mehrheit gewonnen werden müssten, was
selbstverständlich dann in einigen Wahlkreisen zu einer Stichwahl führen würde. Das
könne sie sich für die Erst- und Zweitplatzierten vorstellen. Das Wählervotum solle
sich bestmöglich im Bundestag widerspiegeln.“ (Kurzprotokoll der 7. Sitzung der Kom‐
mission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit am
23. Juni 2022, S. 13, https://bundestag.de/resource/blob/920600/8ea9b7d084114dab531
7d1ca9eeb138b/Protokoll-der-7-Sitzung-data.pdf, abgerufen am 11. Mai 2023)
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setzt, bis jemand die absolute Mehrheit an kumulierten Stimmen auf sich
vereinigen kann.6

Am Ende dieses Verfahrens steht – wie auch bei einer herkömmlichen
Stichwahl – immer automatisch die absolute Mehrheit7 der gewählten8

Personen. Demokratietheoretisch haben wir es hier mit einem besonders
vorteilhaften Wahlsystem zu tun, weil „das Demokratieprinzip grundsätz‐
lich bestmöglich zur Geltung [kommt], wenn für eine Entscheidung eine
absolute Mehrheit erzielt wird, weil es sich nur in diesem Fall tatsächlich
um eine Minderheit handelt, die sich dem Mehrheitswillen unterwerfen
muss.“9

Aber nicht nur für Personenwahlen, auch für die Wahl von Parteilisten
ließe sich dieses System nutzen, um bestehende Schwierigkeiten und Unge‐
rechtigkeiten zu beheben. So könnte man bei der Bundestagswahl oder bei
Landtagswahlen die Option einführen, dass die Wählenden zusätzlich zu

6 Für Details vgl. Wilko Zicht: „Integrierte Stichwahl – Mehr Demokratie bei Bürger‐
meisterwahlen“, Positionspapier Nr. 14 vom 17.12.2011, https://www.mehr-demokratie.d
e/fileadmin/pdf/Positionen14_Integrierte_Stichwahl.pdf. In der etwas abgespeckten
Version des „Supplementary Vote“ kam dieses Verfahren unter anderem (von 2000
bis 2021) bei den Oberbürgermeisterwahlen in London zum Einsatz. Bei dieser Wahl‐
systemvariante können die Wählenden lediglich eine Erstpräferenz und eine Zweitprä‐
ferenz angeben und Zweitpräferenzen können ausschließlich auf eine der beiden nach
Erstpräferenzen erstplatzierten Personen umgelenkt werden.

7 In der so ermittelten absoluten Mehrheit sind selbstredend nur jene Wahlberechtigten
enthalten, die auch an der Stichwahl bzw. an den Stichwahlen teilgenommen haben
– so wie sich jede Aussage zu einer erzielten Mehrheit nur auf die Zahl derjenigen
beziehen kann, die tatsächlich an der Wahl teilgenommen haben, und nicht auf die
Zahl der Wahlberechtigten insgesamt. Wer sich – sei es schon in der Hauptwahl oder
erst in einer Stichwahl – für keinen der angebotenen Wahlvorschläge erwärmen konnte
und deshalb keine Stimme abgegeben hat, muss eben in Kauf nehmen, dass seine
Meinung nicht im Wahlergebnis abgebildet ist.

8 Auch wenn in dem hier skizzierten Wahlsystem jede der gewählten Personen auf eine
absolute Mehrheit verweisen kann, so sind andererseits nicht alle Bewerber/innen,
die nach diesem Verfahren eine absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigen
können, auch schon zwangsläufig gewählt. Wäre nämlich der Wahlerfolg von einer
Zweitstimmendeckung abhängig, wie es nach derzeitiger Gesetzeslage der Fall ist,
könnte es theoretisch passieren, dass selbst eine kumulierte absolute Stimmenmehrheit
nicht für eine Mandatszuteilung ausreichen würde, so dass die hiervon betroffenen
Wahlkreise nicht durch direkt gewählte Abgeordnete im Parlament vertreten wären.
Ein solches – in der Praxis wohl allenfalls selten auftretendes – Ereignis entspräche
aber jedenfalls dem beabsichtigten absoluten Primat des Verhältniswahlprinzips über
das Personenwahlprinzip und müsste folglich hingenommen werden.

9 Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen, Beschluss 35–19 vom 20.12.2019, S. 44,
https://www.vgh.nrw.de/rechtsprechung/entscheidungen/2019/191220_35_19.pdf.
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der Zweitstimme für die bevorzugte Partei noch eine („Ersatz“-)Stimme
für eine weitere Partei abgeben dürfen. Falls die favorisierte Partei an der 5-
Prozent-Hürde scheitert, würde die Stimme automatisch an die ersatzweise
genannte Partei gehen.

Damit bekämen alle Wählerinnen und Wähler eine doppelte Erfolgs‐
chance an die Hand, indem sie zunächst darüber entscheiden könnten, wel‐
che der antretenden Parteien die Sperrhürde übersprungen haben, bevor
sie in einem zweiten Schritt Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament
nehmen dürften. Beide Entscheidungen könnten sich auch in einem einzi‐
gen Kreuz (oder einem auf andere Weise abgegebenen Stimmzeichen) ma‐
nifestieren. Sofern die mit der Erstpräferenz gewählte Partei die Sperrhürde
überwunden hat, würde dieses Votum auch bei der Sitzverteilung automa‐
tisch für dieselbe Partei zählen. Nur wenn die bevorzugte Partei an der
Sperrklausel scheitert, käme die Zweitpräferenz – die sogenannte Ersatz‐
stimme – zum Tragen.

Dass auf diese Weise eine sehr viel differenziertere Wahlentscheidung
zum Ausdruck gebracht werden kann, als wenn auf dem Stimmzettel nur
eine einzige Parteipräferenz abgefragt wird, hat sicherlich einen Wert an
sich, ist aber beileibe nicht der einzige Vorteil dieses Wahlverfahrens. Vor
allem sind Systeme mit Ersatzstimme das Mittel der Wahl gegen unbe‐
rücksichtigte (im Volksmund: „verlorene“) Stimmen. Dieses in herkömmli‐
chen Sperrklauselsystemen auftretende Phänomen wirkt sich gleich in vier
Richtungen negativ aus. Erstens verengt das Wissen um unberücksichtigte
Stimmen die Wahlfreiheit, so dass viele Wähler/innen, die eigentlich eine
Partei bevorzugen, die mutmaßlich nicht über die Sperrhürde kommen
wird, stattdessen eine andere Partei wählen, um ihre Stimme nicht zu
„verschenken“. Das unwürdige Dilemma zwischen Prinzipienfestigkeit und
Opportunismus ist für viele Anhänger/innen kleiner Parteien ein ständiger
Begleiter. Soweit daraus ein „taktisches“ Wählen resultiert (mit diesem Be‐
griff ist hier ein Wählen entgegen der eigentlichen Vorlieben gemeint), hat
dies den unschönen Nebeneffekt, dass die Wahlergebnisse nur noch sehr
bedingt die wahren Präferenzen in der Wählerschaft widerspiegeln.

Zweitens kann die Tatsache, dass Stimmen, die für bestimmte (klei‐
ne) Parteien abgegeben werden, unberücksichtigt bleiben, einen Entmu‐
tigungseffekt auslösen und die Wahlbeteiligung senken. Nicht selten wen‐
den sich Menschen resigniert von der Demokratie ab, weil sie sich mit
ihren politischen Meinungen nicht gehört und nicht ernst genommen füh‐
len. Drittens leidet auch die Chancengleichheit der Parteien, wenn die
Sympathisanten kleiner bzw. neuer Parteien sich nicht trauen, auf dem
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Stimmzettel zu der von ihnen bevorzugten Partei zu stehen oder wenn sie
der Wahl ganz fernbleiben. Viele Wahlberechtigte haben sich bisher auch
noch niemals mit den Angeboten kleiner Parteien auseinandergesetzt, weil
eine „verschenkte Stimme“ für sie ein Tabu darstellt. Die Summe dieser
psychologischen Mechanismen führt zu ungleichen Startchancen zwischen
den politischen Parteien, was noch durch die Tatsache verstärkt wird, dass
sich Parteien nicht zuletzt auch über den Umfang der erhaltenen Stimmen
finanzieren und es einen Verlust an Schlagkräftigkeit bedeutet, wenn die
dort zugrundegelegten Zahlen den wahren Rückhalt in der Bevölkerung
systematisch unterschätzen.

Viertens schließlich kann die Nicht-Berücksichtigung von Stimmen dazu
führen, dass die Stimmen-Mehrheit für ein politisches Lager nicht auch
zu einer entsprechenden Sitz-Mehrheit im Parlament führt. Wenn ein oder
mehrere potentielle kleine Koalitionspartner an der Sperrklausel scheitern,
könnte es passieren (und passiert in der Praxis auch des Öfteren), dass der
Regierungsauftrag nicht an das politische Lager geht, welches die Mehrheit
der Stimmen erhalten hat. Wenn es jedoch „falsche“ Wahlgewinner gibt, die
weniger Rückhalt in der Bevölkerung genießen als die Wahlverlierer, stellt
dies ein Gerechtigkeitsproblem dar.

Würde es im Wahlrecht eine Ersatzstimme geben, so würde dies auch
den oft beschworenen Charakter der Wahl als Integrationsvorgang bei der
politischen Willensbildung des Volkes fördern.10 Beispielsweise müssten
sich die Anhänger/innen von Kleinparteien (manche von ihnen erstmals
in ihrem Leben) mit der Frage auseinandersetzen, ob es große Parteien
gibt, die sie für wählbar halten und die im Stichwahlgang ihre Stimme be‐
kommen sollen. Die großen Parteien wiederum müssten aus Eigeninteresse
verstärkt auf die Anliegen bisher kaum sichtbarer politischer Minderheiten
eingehen.

3. Die Tagung

Weil Rangwahlsysteme mit Ersatzstimmen bislang nur im Ausland im Rah‐
men von Mehrheitswahlsystemen im Einsatz sind (für ein Beispiel siehe
den Beitrag von Hermann Heußner in diesem Band) und weil der Bekannt‐

10 Vgl. hierzu ausführlicher: Björn Benken: „Integrative Wahlsysteme – Ersatzstimme,
Dualwahl, Integrierte Stichwahl: Verfassungsrechtliche Herausforderung und politi‐
sche Chance“, 2022, S. 77 ff.
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heitsgrad derartiger Wahlsysteme in Deutschland noch sehr gering ist,
entstand im Laufe des Jahres 2022 die Idee, einen Fachkongress speziell zu
dieser Thematik durchzuführen. Unter dem aufmunternden Titel „Initiativ‐
Tagung Ersatzstimme – Startschuss für ein besseres Wahlrecht“ trafen sich
am Wochenende 22./23. Oktober mehr als 60 Personen in Berlin, um sich
intensiv mit den verschiedenen Aspekten dieses innovativen Konzepts zu
beschäftigen. Die Vorträge, die auf der von Mehr Demokratie e. V. und dem
Institut für Wahlrechtsreform organisierten Veranstaltung gehalten wurden,
bilden die Basis für die in diesem Band versammelten Beiträge. Ihre Spann‐
breite reichte von politikwissenschaftlichen Grundsatzvorträgen wie jenen
von Frank Decker, Eckhard Jesse und Björn Benken bis hin zu Einschätzun‐
gen der verfassungsrechtlichen Implikationen der Ersatzstimme, wie sie in
den Beiträgen von Philipp Barlet und Matthias Rossi in diesem Band zu
finden sind.

4. Die umkämpfte Reform

Rückenwind erhielt die Veranstaltung durch die wahlrechtliche Großwet‐
terlage. Die 2021 vom Deutschen Bundestag eingesetzte Kommission zur
Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit hatte
sich zunehmend an der Frage festgebissen, wie eine Verkleinerung des
durch Überhang- und Ausgleichsmandate zu groß gewordenen Bundesta‐
ges gelingen könnte. Immer wieder musste die vorübergehend aufkeimende
Hoffnung, es könne zwischen den Parteien vielleicht doch noch eine ein‐
vernehmliche Lösung entstehen, wieder begraben werden.

Zur Überraschung fast aller Beobachter präsentierten dann im Mai
2022 die Obleute der drei Regierungsparteien SPD, FDP und Bündnis‐
90/Die Grünen einen Vorschlag, der nicht nur eine verpflichtende Zweit‐
stimmendeckung enthielt (umgangssprachlich auch „Kappungsmodell“ ge‐
nannt, weil eine relative Mehrheit im Wahlkreis künftig nicht mehr au‐
tomatisch zum Gewinn eines Direktmandats führen sollte), sondern in
dem auch eine Ersatzstimme präsentiert wurde, die zur Ermittlung der
Wahlkreissieger/innen in den von der Kappung betroffenen Wahlkreisen
herangezogen werden sollte. Dass dank der Zweitstimmendeckung ein fast
reines Verhältniswahlsystem mit einer proportionalen Sitzverteilung und
einer gleichzeitig garantierten Normgröße des Parlaments eingeführt wer‐
den sollte, stellte einen mutigen Paradigmenwechsel dar. Doch auch die
Tatsache, dass aus der Mitte des Bundestages erstmals eine Ersatzstimme
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für die Erststimme in die Debatte eingeführt wurde, war sicherlich nicht
minder spektakulär.

Die mediale Vermittlung dieses Konzeptes war von Anfang an nicht
leicht, wie auch dem Beitrag von Joachim Behnke in diesem Band zu
entnehmen ist. Dennoch war die Empfehlung zur Einführung einer Er‐
satz-Erststimme noch in dem Zwischenbericht aufgeführt, den die Wahl‐
rechtskommission nach der Sommerpause dem Bundestag vorlegte. Als
mögliche Alternativen waren darin die Nichtbesetzung von Wahlkreisen,
die Vertretung durch die jeweils Zweitplatzierten oder die Einführung eines
vollentwickelten Rangwahlverfahrens erwähnt (vgl. dazu den Beitrag von
Robert Vehrkamp in diesem Band).

Am Ende wurde die Idee, die Wahlkreisvertretung an (nach herkömm‐
licher Terminologie) „unterlegene“ Bewerber/innen zu übertragen und
hierfür das Instrument der Ersatzstimme zu nutzen, fallengelassen. Im
Gesetzentwurf von SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen vom 24. Januar
2023 war dieses Detail nicht mehr enthalten. Allerdings wurde dieser Ge‐
setzentwurf nochmals sehr überraschend durch den Ausschuss für Inneres
und Heimat kurz vor der Abstimmung im Bundestag am 19. März 2023
insofern verändert, als nun unter anderem auch die Grundmandatsklausel
aus dem Gesetz gestrichen wurde. Dieser Schritt hätte möglicherweise für
die CSU, mit Sicherheit aber für Die Linke existenzgefährdende Folgen
haben können, weil beide Parteien sich nicht mehr sicher sein konnten,
noch im nächsten Deutschen Bundestag vertreten zu sein. Dadurch rückte
nun eine andere Frage unvermittelt in den Fokus: In den Parlamentspar‐
teien wurde erstmals seit Jahrzehnten wieder darüber diskutiert, ob das
Sperrklausel-Quorum in Höhe von 5 Prozent überhaupt noch angemessen
und zeitgemäß sei oder ob es gesenkt werden solle. Doch schon wenige
Wochen später nahm die Geschichte eine erneute Wendung: In den Regie‐
rungsparteien und hier insbesondere bei den Grünen in den Landesparla‐
menten flammte eine Diskussion auf, ob man nicht versuchen solle, die
Streichung der Grundmandatsklausel vor der Beschlussfassung im Bundes‐
rat noch zu stoppen.11 Dazu kam es allerdings nicht mehr.

Somit gilt als sicher, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser
Wahlrechtsnovelle wird beschäftigen müssen. Zentral wird die Frage sein,
ob und wo der Gesetzgeber den ihm grundsätzlich zustehenden Ermes‐

11 Vgl. Martin Tofern, "Grüne wollen Wahlrechtsreform abschwächen", Süddeutsche
Zeitung vom 18.04.2023, https://www.sueddeutsche.de/politik/bundestag-wahlrechts
reform-grundmandatsklausel-gruene-1.5806436
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sensspielraum überschritten haben könnte. Selbst wenn die Abschaffung
der Grundmandatsklausel per se nicht verfassungswidrig sein dürfte, so
müsste diese Maßnahme im Zusammenhang mit dem neu eingeführten
Erfordernis der Zweitstimmendeckung, der weiterhin geltenden 5 %-Sperr‐
klausel und den aktuellen parteipolitischen Konstellationen gesehen und
bewertet werden. Auch das Kappungsmodell an sich hat eine verfassungs‐
rechtliche Achillesferse. Nicht die Chancengleichheit der Parteien ist es, die
hier Probleme macht, und vermutlich auch nicht der Umstand, dass diese
Reform zu Wahlkreisen ohne direkt gewählte Abgeordnete führen kann;
aber dass im Kappungsfall die Stimmen der größten Wählergruppe im
Wahlkreis ohne Kompensation entwertet werden, ist zumindest bedenklich.
Hier wäre die von der Wahlrechtskommission ursprünglich vorgeschlagene
Ersatzstimme ein milderes Mittel gewesen und hätte für eine größere
Gleichheit der Wahl sorgen können.

5. Ausblick

Doch unabhängig davon, wie das Ringen um die aktuelle Wahlrechtsreform
ausgeht: Nach der Reform ist bekanntlich vor der Reform und die Idee
der Ersatzstimme dürfte ein ganz heißer Anwärter für das nächste große
Reformprojekt sein. Kein anderes Wahlsystem kann auf derart elegante
Weise die höchstmögliche politische Legitimation der gewählten Personen
und Parteien sicherstellen und das Grundrecht auf gleiche und freie Wahl
verwirklichen, ohne die Funktionsfähigkeit des Parlaments zu gefährden.
Die ersten beiden Versuche, ein solches Wahlsystem auf Länderebene ein‐
zuführen, waren nicht von Erfolg gekrönt, wie Anne Herpertz in ihrem
Beitrag beschreibt. Auch sind noch viele praktische Fragen offen – und wie
das Wahlverhalten sich durch ein solches Rangwahlverfahren verändern
würde, bedarf ohnehin noch weiterer Forschung (vgl. den Beitrag von
Daniel Hellmann, der die bisher dürftige Datenlage zusammenfasst).

Vielleicht sollte man zunächst einmal mit der Einführung einer Inte‐
grierten Stichwahl bei Bürgermeister- und Landratswahlen beginnen, um
die Wähler und Wählerinnen behutsam an die neue Form des Wählens
heranzuführen (der Beitrag von Sarah Händel in diesem Band diskutiert
dies mit Blick auf Baden-Württemberg). Auf der kommunalen Ebene ist
man ohnehin experimentierfreudiger als auf Bundes- oder Landesebene.
Daraus entstand die Idee, eine Öffnungsklausel zu fordern für den Einsatz
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der Integrierten Stichwahl und anderer wahlrechtlicher Modifikationen in
einzelnen „Vorreiter“-Gemeinden, um auf diese Weise relativ risikolos neue
Instrumente testen zu können und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu
erhöhen.12

Es gibt also auch hier viele unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen
könnten; sei es auf dem wissenschaftlichen, parlamentarischen, direktde‐
mokratischen oder auf dem rein juristischen Parkett. Die Tagung wollte ein
Startschuss sein für ein besseres Wahlrecht mit Ersatzstimme. Hoffen wir,
dass viele ihn gehört haben.

12 Vgl. Hermann Heußner/ Arne Pautsch: „Die Kommunalisierung des Kommunalwahl‐
rechts – Ein Weg zur Durchsetzung wahlbeteiligungssteigernder Wahlrechtsrefor‐
men“, in: Deutsche Verwaltungsblätter (DVBl.) 20/2016, S.1308 – 1316. Beide Autoren
verfassten außerdem einen Entwurf für ein „Wahlrechtsreformerprobungsgesetz“ in
Thüringen (online unter https://mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/2019-08-08_W
ahlRRefErprobG_finale_Fassung_fuer_Druck.pdf, abgerufen am 26.4.2023), welches
zurzeit im Petitionsausschuss des Landtags behandelt wird; vgl. https://thueringen.m
ehr-demokratie.de/wahlrecht/petition-modernes-wahlrecht.
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